
Kennzeichnungspflicht für Adventgestecke 

Nicht mehr lange und es beginnt die heiße Phase im Advent. Kerzen werden angezündet und ein stimmungsvolles Licht geht durch die Räume. Wir empfinden Wärme und Geborgenheit.
Aber bei aller Schönheit vergessen wir Floristen- die Hersteller des Endproduktes z.B. Adventsgesteck oder Adventskranz nicht die Sicherheit.Wir fühlen uns verpflichtet  Gefahren zu vermeiden. Das heißt- dass wir Kerzen, sowie Teelichter fachgerecht und sicher verarbeiten. 
Wir legen hohen Anspruch auf die Qualität unserer verwendeten Kerzen und achten darauf, dass unsere Kerzen entweder selbst löschend sind, ein Gütesiegel für Kerzen mit dem Brandschutzsystem (BSS-Kerzen)  besitzen oder aber bei der Verarbeitung  Kerzenteller als Untergrund  verwendet werden.
Bei der Anfertigung unserer Werkstücke achten wir außerdem auf eine technisch perfekte Verarbeitung von Tanne, Band und Dekorationsmaterialien, so dass die Flammen der Kerzen bei Zugluft nicht in die Nähe der verwendeten Materialien gelangt.

Uns ist laut Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz-GPSG) in $4 verboten, unsichere Produkte in den Verkehr zu bringen. Deshalb werden wir alle unsere verkauften Adventsgestecke mit unserem Firmennamen laut Kennzeichnungspflicht versehen.
So dass ihr Weihnachten in schöner Erinnerung bleibt!!!!

